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RS OGH 1968/1/25 IIZR76/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1968

Norm

VersVG §39

Rechtssatz

Der Nachweis des Zugangs einer schriftlichen Mahnung nach § 39 VVG kann als geführt angesehen werden, wenn der

Versicherungsnehmer (VN) in einem späteren Schreiben des Versicherers, das ihm unstreitig innerhalb der

zweijährigen Aufbewahrungsfrist für Ablieferungsscheine zugegangen ist, auf die früher übersandte Mahnung

hingewiesen worden ist und daraufhin den Zugang des Mahnschreibens nicht in Abrede gestellt hat.

Veröff: VersR 1968,241
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